
Materialkostenaufwand 

Bankdrückequipment (Megafitnessshop) 

Trainingsgeräte 

  

  

  

  
  

      

Trainingsequipment Visualisierung Anzahl Kosten 

ATX Multidrückerbank 1500 Euro 
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Power Bar Ram Bar 760 Euro 

  
 



  

Trainingsequipment Visualisierung Anzahl Kosten 

  

Hex Bar Hantelset 1 | 1590 Euro 

Skg-30kg 

  

  

Hantelscheiben 880 Euro 

20kg*10 (640 Euro) 
10kg*4 (128 Euro) 
5kg*4 (64 Euro) 
2,5kg*4 (32 Euro) 
1,25kg*4 (16 Euro) 

  

  

Hantelscheibenständer on 2 | 600 Euro 

    Bankdrück Equipment 5330 Euro 
insgesamt       
   



Powerliftingequipment (Rogue und Megafitnessshop) 
  

  

    

  

  

  

  

      

Trainingsequipment | Visualisierung Anzahl Kosten 

Ohio Powerbar 1000 Euro 

dfhıo POWER BAR € 

Rogue kalibrierte 25kg*12 (1320 Euro) 2176 Euro 
Gewichte 20kg*2 (180 Euro) 

15kg*2 (140 Euro) 
10kg*4 (200 Euro) 
5kg*4 (150 Euro) 

a 2,5kg*4 (110 Euro) 
UN | 1,25kg*4 (76 Euro) 

ATX Deadlift 900 Euro 
Platform 

  
  

 



  

  

  

    
  

  
  

  

    

Trainingsequipment | Visualisierung Anzahl Kosten 

Riot Yoke 599 Euro 

= 

| 

Monster Dumble 259 Euro 

Atlas Stones 30kg*1 (50 Euro) 350 Euro 
(craftsmanship) 40kg*1 (60 Euro) 

50kg*1 (70 Euro) 
60*1 (80 Euro) 
75kg*1 (90 Euro) 

Log (30kg) 240 Euro 

Strongman Insgesamt 3310 Euro          



Powerliftingequipment (Rogue und Megafitnessshop) 
  

  

    

  

  

  

  

      

Trainingsequipment | Visualisierung Anzahl Kosten 

Ohio Powerbar 2 | 1000 Euro 

Öffıo POWER BAR 

Rogue kalibrierte 25kg*12 (1320 Euro) 2176 Euro 
Gewichte 20kg*2 (180 Euro) 

15kg*2 (140 Euro) 
10kg*4 (200 Euro) 

ni ©kg*4 (150 Euro) 
1 2,5kg*4 (110 Euro) 

| 1,25kg*4 (76 Euro) 

ATX Deadlift 1 | 900 Euro 
Platform 

  
  

 



  

  

  

  

    

Trainingsequipment | Visualisierung Anzahl Kosten 

Fallschutzmatten 100 Stück 1400 Euro 

50*50 

ATX Bank 700 589 Euro 

Ë 

ATX Powerrack 710 599 Euro 

"ll, un 

Powerlifting Gesamt 6665 Euro          



  

  

Vereinsregister des Nummer des Vereins: 

Amtsgerichts Stendal Wiedergabe des aktuellen VR 6016 

Registerinhalts 
Abruf vom 06.12.2021 10:02 

-Ausdruck- Seite 1 von 1           

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen: 

1 

2. a) Name: 

Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. 

b) Sitz: 

Barleben 

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung: 

Der Vorstand besteht aus 2 Personen. Die Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 

b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis: 

Vorstand: Friese, Tim, Halle (Saale), *22.02.1998 

Vorstand: Dr. Günther, Andreas, Barleben, *18.08.1963 

4. a) Satzung: 

eingetragener Verein 

Satzung vom 03.09.2021 

b) Sonstige Rechtsverhältnisse: 

5. a) Tag der (letzten) Eintragung: 

12.10.2021



Finanzamt Haldensleben Haldensleben, S Dezember 2021 

Jungfernstieg 37 Telefon Telefax 

39340 Haldensleben 03904 482-0 03904 482-200 
Bankverbindung 

Bundesbank Magdeburg 
IBAN:DE42 8100 0000 0081 0015 10 
BIC: MARKDEF1810 

Organisationseinheit: K244V 
Durchwahl: 03904 482-173 

Finanzamt Haldensleben, Jungfernstieg 37, 39340 Haldensleben 

Identifikationsnummer(n): 

Unser Aktenzeichen: 
| . 105 / 143 / 00343 K244V 

Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben 

e.V. 

Burgenser Str. 35 
39179 Barleben 

Bescheid 

nach $ 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung 
der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den 88 51, 59, 60 und 61 AO 

Feststellung 
  

Die Satzung der Körperschaft 

Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V., Burgenser Str. 35, 39179 Barleben 

in der Fassung vom 03.09.2021 (zuletzt geändert am ) erfüllt die satzungsmäßigen Voraus- 

setzungen nach den $$ 51, 59, 60 und 61 AO.     
  

Hinweise zur Feststellung 

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung ($ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegüns- 
tigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht verbunden. 

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, 

die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen (8 60a Abs. 1 Satz 
2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen 
die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden ($ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung 
erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der 

Verhältnisse aufzuheben ($ 60a Abs. 4 AO). 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäfts- 
führung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. 

Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen. 

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tä- 
tigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen 
werden (8 63 AO). Über die Steuervergünstigungen nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Ver- 
anlagungsverfahrens entschieden. 

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umfang 
Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird 
die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht berührt. 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende Feststellung.
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Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Ein- 
spruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den 

ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulas- 
sungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsver- 
fahrens. 

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln 

oder dort zur Niederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen 
dieser Bescheid bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Ein- 
schreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, 
dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels 
Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist der Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 
  

  

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BStBi = Bundessteuerblatt, EStG = Einkommensteuergesetz, EStDV = Einkommensteuer-Durchfüh- 

rungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, KStG = Körperschaftsteuergesetz       

  

Datenschutzhinweis 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der 

Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allge- 

meinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www finanzamt.de 

(unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
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Hinweise zur Steuerbegünstigung 

  

  
Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung folgende gemeinnützige Zwecke: 

Förderung des Sports (8 52 Abs. 2. 1 Nr.(n) 21 AO)   
  

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
  
Zuwendungsbestätigungen für Spenden 

Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, Zu- wendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung. 

  
Zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge 

Die Körperschaft ist nicht berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebe- nem Vordruck (8 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, weil Zweckei. S. von $ 10b Abs. 1 Satz 8 EStG gefördert werden. 

  Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge i. S. des 8 50 Abs. 1 EStDV dürfen nur ausgestellt werden, wenn das Datum dieses Feststellungsbescheides nicht länger als drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung mittels Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurden.   
  

Die Frist ist taggenau zu berechnen (8 63 Abs. 5 AO). # 

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen 
  Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veranlasst, dass Zu- 
wendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15 % der Zuwendung angesetzt ($ 10b Abs. 4 EStG, 8 9 Abs. 3 KStG, $ 9 Nr. 5 GewsStG).     

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug 

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2023 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nach $ 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheids oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Das Gleiche gilt bis zum 0. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach $ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotfüh- rende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge i. S. des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG einen Betrag von 20.000 Euro übersteigen, ist ein Steuerabzug in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen, wenn der Gläubiger bei Zufluss der Kapitalerträge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher Eigen- tümer der Aktien oder Genussscheine ist. 
Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen Geschäfts- betrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist. 

ae 
» 

Begründung und Nebenbestimmung 
  [- keine - 

Datenschutzhinweis 

  Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte 
dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www, finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.      



GE 22. 2 
39340 Haldensleben 

Jungfernstieg 37 
Tel. 03904 482-173 

Finanzamt 

Haldensleben 

Finanzkasse: 

39340 Haldensleben 

Jungfernstieg 37 
FA, PF 100209, 39332 Haldensleben 

Konten der Finanzkasse: 

Gläubiger-ID DE77Z2200000032824 
Kraftsportverein 

Schwerathletikscheune 

Barleben e.V. 

BBk Magdeburg 

IBAN DEA2 8100 0000 0081 0015 10 

BIC MARKDEF1810 
Burgenser Str. 35 

39179 Barleben 

Sehr geehrte Steuerzahlerin, 

sehr geehrter Steuerzahler, 

das Finanzamt hat Ihnen die Steuernummer 

105/143/00343 
zugeteilt. 

Sie gilt für: 

Umsatzsteuer 

Körperschaftsteuer 

Bezeichnung des Betriebes bzw. Art der Tätigkeit: 
Sportvereine 

Bitte geben Sie immer die Steuernummer an, wenn Sie sich 
an das Finanzamt wenden. 

Sie erleichtern uns auch im Zahlungsverkehr die Arbeit, wenn 
Sie den Verwendungszweck für Ihre Zahlung genau angeben 

(Steuernummer, Steuerart und Zahlungszeitraum). 

Sollten Sie am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen wollen, verwenden 
Sie für die Erteilung des Mandats bitte den Vordruck Ihres Finanzamts, 
den Sie auf der Homepage Ihrer Finanzverwaltung finden. 

wir danken für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Finanzamt



Haushaltsplan 2022 

  

Einnahmen Ausgaben 
  

Beiträge 22 

Mitgliederx 12€ = 

264,00 € 
  

2 000,-€ Sponsoring 

SAS GbR 

86,51 € Notar 

  

500,-€ Eigenanteil 

der Sportler an 

Wettkampfkosten 

19,64 € Handelsregisterauszug 

  

56,00 € Startgebühren Wettkampf 

Oranienbaum 
  

79,20 € KSB Börde Beitrag 
  

42,00 € BVDK Startbuch 1 Erw. 
  

17,00 € BVDK Startbuch 1 Jug. 
  

59,00 € BVDK Startbuch 1Erw.+ 1 

Jug. 
  

420,00 € BVDK Startbuch 10 Erw. 
  

160,00 € Startgebühren 

Wettkampf Klötze 
  

359,26 € Wettkampfeinteiler 

75,15 € Wettkampfeinteiler 
  

221,69 € Wettkampf T- Shirts 
  

Ca. 400,-€ T- Shirts und Hoodies 
  

Ca. 500,-€ Startbücher, Lizenzen 

und Startgelder bei 

Landesmeisterschaften 
    Ca. 2 700,-€   Ca. 2 500,-€ 
   



Fritz Fit Olympiade 

  

  

  

  

    

Einnahmen Ausgaben Differenz 
2 000,-€ Werbung Fritz | 1 052,98 € T- Shirts für - 8,76€ 
Fit Olympiade Helfer/ Studenten 
Projektförderung 609,28 € Flyer (10 000 

Gemeinde Stck.) 

346,50 € Urkunden 

2 008,76 € 

2 000,-€ Fritz Fit 1 995,-€ Engelhardt +5,00 € 

Olympiade Eventservice 

Projektförderung (Attraktionen) 

Gemeinde 

1 225,-€ Fritz Fit 350,-€ Anzahlung - 5,60€ 

Olympiade Eventattraktionen 

Projektförderung Engelhardt 

Landkreis Eventservice 

803,25 € Banner Fritz 

Fit Olympiade 

77,35 € Armbändchen 

Fritz Fit Olympiade 

1 230,60 € 

5 225,-€ 5 234,-€ -        


